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 V

Vorwort

Hans – oder vielmehr «Jonny», wie ihn alle nennen – Wiprächtiger ist eine 

heraus ragende Persönlichkeit. Er ist ein Richter mit Gespür und Engagement, 

wie er sich kaum wieder findet. Seine grosse Bekanntheit verdankt er darüber 

hinaus seinen unzähligen Referaten vor unterschiedlichstem Publikum und 

seinen vielen fachlichen Publikationen. Er ist unter anderem Mitherausgeber 

der Basler Kommentare zum Strafrecht, Strafprozessrecht und zum Bundes‑

gerichtsgesetz. Die Öffnung der Justiz war ein zentrales Anliegen für Jonny 

Wiprächtiger, der nie den Kontakt zu andern scheute und selbst während sei‑

ner 20‑jährigen Tätigkeit als höchster Richter des Landes «bodenständig» blieb. 

Er stand stets zu seiner Meinung, auch wenn dies Unstimmigkeiten in seinem 

Umfeld oder im eigenen Kollegenkreis zur Folge hatte. Mit seiner gewinnenden 

Art und seinem unermüdlichen Einsatz für die Sache konnte er dies immer wie‑

der auffangen. Wer Jonny Wiprächtiger persönlich kennengelernt hat, erinnert 

sich an ihn.

Toujours agité – jamais abattu! So lautet die Inschrift über dem Pavillon 

Voltaire, dem ehemaligen Sitz des Internationalen Olympischen Komitees, 

die Jonny Wiprächtiger jeden Tag auf dem Weg zu seinem Büro sieht. Immer 

bewegt – nie am Boden! Der Titel dieser Festschrift ist nicht zufällig gewählt. Er 

bringt Jonnys Wesen und Wirken vielmehr in einem Satz auf den Punkt.

Zahlreiche Freunde und berufliche Weggefährten von Jonny Wiprächtiger 

haben in ihren interessanten Ausätzen Themen behandelt, die den Jubilaren 

immer besonders interessierten. In diesen Bereichen hat Jonny vor allem wäh‑

rend seiner Tätigkeit als Bundesrichter gewirkt und nachhaltige Spuren hinter‑

lassen.

Die Herausgeber

Marianne Heer/Stefan Heimgartner/Marcel Alexander Niggli/Marc Thommen



Dank

Einen besonders herzlichen Dank möchten wir dem Helbing Lichtenhahn Verlag, 

Basel und damit Men Haupt aussprechen, mit deren grosszügiger Unterstüt‑

zung diese Festschrift ermöglicht wurde. Daneben danken wir der Schweizeri‑

schen Arbeitsgruppe für Kriminologie (SAK) für die finanzielle Unterstützung 

dieser Hommage an ihren ehemaligen Präsidenten und Herrn Prof. Peter Forst‑

moser, den Vertretern des Lotteriefonds des Luzerner Justiz‑ und Sicherheits‑

departements sowie den Zürcher Rechtsanwälten Vera Delnon und Bernhard 

Rüdy für den ausserordentlichen finanziellen Beitrag. Diese Festschrift und 

deren festliche Übergabe wären aber auch nicht zustande gekommen ohne 

die finanziellen Beiträge von Familienangehörigen, Freunden und beruflichen 

Weggefährten von Jonny Wiprächtiger. Besonders erwähnt werden sollen sein 

ältester Kollege und Freund Bernhard von Moos, die Luzerner Rechtsanwälte 

Michael Gnekow, Erwin Grüter, Bruno Häfliger, Beat Hess und Jürg Purtschert, 

der Zürcher Rechtsanwalt Marc Richter, der ehemalige Kollege am Obergericht 

Luzern und derzeitigen Stadtpräsidenten Urs W. Studer, der ehemalige Ober‑

richter Michael Kreienbühl und die Maskenliebhaber‑Gesellschaft der Stadt 
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Unser Dank gilt schliesslich den Autoren, welche die Festschrift mit ihren 

hochstehenden und interessanten Beiträgen zu einem lesenswerten Werk 

gemacht haben. Sie haben alle damit ihre Wertschätzung des Jubilars zum Aus‑
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Die Herausgeber

Marianne Heer/Stefan Heimgartner/Marcel Alexander Niggli/Marc Thommen
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